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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 31. Juli 2020 NR. 17

STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

Absage des Erörterungstermins

Genehmigungsantrag der juwi AG, Energie-Allee 1 in 
55286 Wörrstadt

Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit § 12 Absatz 1 
Satz 3, 4 und 5 der 9. Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG

Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 9 
Absatz 1 Satz 3 bis 5 der Neunten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) zum Vor-
haben der juwi AG (Energie-Allee 1 in 55286 Wörrstadt) zur 
Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen 
vom Typ Vestas V-150 mit einer Nabenhöhe von 125 Me-
tern, einem Rotordurchmesser von 150 Metern, einer Nenn-
leistung von 5,6 MW und einer Gesamthöhe von 200 Metern.

Nach Auslage des Antrages und Ablauf der Einwendungs-
frist am 08.07.2020 für das Genehmigungsverfahren „Wind-
park Simmerath- Lammersdorfer Wald West“ wird Folgen-
des bekannt gegeben:

Der mit der amtlichen Bekanntmachung vom 29.04.2020 
(Amtliche Bekanntmachung Nr. 10/2020) für das Verfahren 
anberaumte Erörterungstermin am 13. August 2020 findet 
nicht statt.

Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 9. BImSchV fin-
det der Erörterungstermin nicht statt, wenn Einwendungen 
gegen das Vorhaben nicht erhoben werden. 

Diese Entscheidung ist gemäß § 44a Verwaltungsgerichts-
ordnung nicht isoliert anfechtbar. Sie stellt keine Absichts-
erklärung der Genehmigungsbehörde über den Ausgang des 
Genehmigungsverfahrens im Sinne von § 38 Verwaltungs-
verfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) dar.

Über den Ausgang des Genehmigungsverfahrens wird nach 
den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes ent-
schieden.
       
Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
    Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ALIMAITU       

Vorname:
ION 

Letzte bekannte Anschrift: 
FREUNDER WEG 12  
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs- 
verfügung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/331/VA/TZ

Datum von:
24.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer



106

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ALIMAITU       

Vorname:
ION 

Letzte bekannte Anschrift: 
FREUNDER WEG 12  
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs- 
verfügung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/332/VA/AH

Datum von:
24.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BELGHIRU      

Vorname:
ALEX-
ANDRU-
FLORIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
ORANIENSTRASSE 5  
52066 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
MA 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/54/
Rückrufaktion/CS

Datum von:
30.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BELGHIRU      

Vorname:
ALEX-
ANDRU-
FLORIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
ORANIENSTRASSE 5  
52066 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs-
verfügung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/329/VA/BR

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
BREZOI      

Vorname:
ADRIAN

Letzte bekannte Anschrift: 
SCHULSTR. 4  
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs-
verfügung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/328/VA/OF 

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
DIAMANTIS      

Vorname:
ELEFTHERIOS

Letzte bekannte Anschrift: 
BOXGRABEN 2  
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/44/VA/CS 

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
EL BASRI      

Vorname:
ZAKARIA

Letzte bekannte Anschrift: 
LINDENSTRASSE 36A 
52499 BAESWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
SA

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/52/
Ordnungsverfügung/BR 

Datum von:
28.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 28.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
FULAN      

Vorname:
EDIN

Letzte bekannte Anschrift: 
FOXIUSSTR. 1A  
52223 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs-
verfügung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/330/VA/AH 

Datum von:
22.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
HERMES      

Vorname:
DORIS

Letzte bekannte Anschrift: 
NEUSTR. 67A 
52159 ROETGEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/45/VA/CS

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
HERPERS       

Vorname:
DANIEL 

Letzte bekannte Anschrift: 
WALDERYCH 44, 52511 
GEILENKIRCHEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs-
verfügung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/50/VA/TZ

Datum von:
23.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
MANNHEIMS      

Vorname:
MARION 
HELENE

Letzte bekannte Anschrift: 
KARLSTR. 71 
52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/43/VA/CS

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ODENBREIT      

Vorname:
DANIEL 
PASCAL

Letzte bekannte Anschrift: 
WALTERSTR. 7  
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/49/VA/CS

Datum von:
22.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
REIJNDERS      

Vorname:
HENDRIKA 
ANTONIA 
PETRONELLA 
JOHANNA

Letzte bekannte Anschrift: 
ESCHWEILERSTR. 158 
52499 BAESWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
OV 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/53/
Ordnungsverfügung/BR

Datum von:
29.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 29.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SACIRI      

Vorname:
SABINA

Letzte bekannte Anschrift: 
RINGSTR. 2 
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungs-
verfügung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/51/VA/TZ

Datum von:
24.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SAMU      

Vorname:
IOAN

Letzte bekannte Anschrift: 
HOCHBRÜCKERWEG 3 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Festsetzung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/48/VA/CS

Datum von:
21.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 21.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SAMU      

Vorname:
IOAN

Letzte bekannte Anschrift: 
HOCHBRÜCKERWEG 3 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/47/SA/CS

Datum von:
21.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 21.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SCHWABE       

Vorname:
BRIGITTE 
ELSA LOTTE 

Letzte bekannte Anschrift: 
TRIEBELSSTRASSE 18 
52066 AACHEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/41/ADA/TZ

Datum von:
15.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 15.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Tzoukalas 
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
TUKADIAU-
MUNDANDI       

Vorname:
CLEMENT 

Letzte bekannte Anschrift: 
HÜTTENSTR. 112  
52068 AACHEN 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
VA

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/46/
Ordnungsverfügung/BR

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
ZRENER      

Vorname:
DENNIS

Letzte bekannte Anschrift: 
GESCHWISTER-
SCHOLL-STRASSE 13 
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung 

Akten/Kassenzeichen:
36.1/2020/42/ADA/CS

Datum von:
15.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 – 
15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 15.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schürmann 

STÄDTEREGION AACHEN 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 36 Straßenverkehrsamt
Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Straße 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
DAHMEN            

Vorname:
DIRK ERICH    

Letzte bekannte Anschrift: 
BAHNHOFSTR. 125 
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anhörung  

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/schm 
 

Datum von:
14.05.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Schmitz

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
POSTIENA           

Vorname:
ALFREDO I.    

Letzte bekannte Anschrift: 
1703 CW HEERHUGO-
WAARD -NL-, KORUND 42

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Anordnung und  
Gebührenbescheid

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/ham 
0363A30287186 

Datum von:
05.06.2020



111

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 b, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Herr Hamblock

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
SONNTAG  

Vorname:
KARL     

Letzte bekannte Anschrift: 
AACHENER STR. 18 
52223 Stolberg (Rhld.)

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Ordnungsverfügung und 
Gebührenbescheid   

Akten/Kassenzeichen:
36.2.3/ham 
0363A30287947 

Datum von:
16.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 b, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 07.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Herr Hamblock

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung 
mit § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 

516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstraße 10
52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
HELBIG              

Vorname:
MIKE      

Letzte bekannte Anschrift: 
SANDBERG 7, NL – 
6483 HN KERKRADE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/H 357-200         

Datum von:
26.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Nußbaum

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
HELBIG              

Vorname:
MIKE      

Letzte bekannte Anschrift: 
SANDBERG 7, NL – 
6483 HN KERKRADE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/H 358-200         

Datum von:
26.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.
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Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Nußbaum

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
THAMM              

Vorname:
NILS      

Letzte bekannte Anschrift: 
ARETZSTRASSE 55
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/T 176-200         

Datum von:
30.06.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Nußbaum

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name:
WILKSEN                     

Vorname:
MARKUS         

Letzte bekannte Anschrift: 
TARBARGER LAND-
STR. 38, 26340 ZETEL

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung:
Inverzugsetzung

Akten/Kassenzeichen:
51.5/UVG/V 69-200

Datum von:
20.07.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvorschusskas-
se, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann dieses von 
dem Betroffenen eingesehen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.07.2020      Der Städteregionsrat
i.A.  Frau Siegel

STÄDTEREGION AACHEN
Bekanntmachung nach § 108 Abs. 3 Nr. 1c) der 
Gemeindeordnung NRW

enwor – energie & wasser vor ort GmbH
Kaiserstraße 100
52134 Herzogenrath

Die Gesellschafterversammlung der enwor – energie & was-
ser vor ort GmbH hat am 06. Mai 2020 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2019 festgestellt und über das Jahresergebnis wie 
folgt beschlossen:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird mit 
Bilanzsumme in Höhe von 194.253.871,82 € festgestellt.

2. Auf den Jahresüberschuss in Höhe von 8.053.974,48 € 
wird zahlbar zum 31. Mai 2020 ein Betrag in Höhe von 
8,0 Mio. € an die gewinnbezugsberechtigten Gesellschaf-
ter ausgeschüttet und der verbleibende Betrag in Höhe 
von 53.974,48 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2019 wird vollständig im Bundesanzei-
ger veröffentlicht.

Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des nächsten 
Jahresabschlusses im Rechnungswesen der enwor – energie 
& wasser vor ort GmbH verfügbar gehalten. Eine Einsicht-
nahme ist nach vorheriger Absprache möglich.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes beauftragte BRV GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft hat am 14. April 2020 folgenden Prüfungsvermerk 
erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers (Auszug: 
Prüfungsurteile)

An die enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogen-
rath

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der enwor - energie & was-
ser vor ort GmbH, Herzogenrath, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlu-
strechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der en-
wor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 
geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertrags-



113

Herausgeber: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, 52090 Aachen, Telefon 0241/5198-0. Verantwortlich für den Vertrieb Bekanntmachungen der  
StädteRegion Aachen: StädteRegion Aachen, Der Städteregionsrat, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Layout und Satz: Druckerei der StädteRegion Aachen, 
Bachstraße 39, 52066 Aachen.

lage für das Geschäftsjahr vom Januar bis zum 31. De-
zember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3
EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 
6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. De-
zember 2019 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die 
Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsvertei-
lung und Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG - be-
stehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 sowie die als Anlage 
beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden 
für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft.
• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b 

Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Kon-
ten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen entsprechen die beigefüg-
ten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 
EnWG.

      
Herzogenrath, den 26.05.2020
  

enwor – energie & wasser vor ort GmbH
Die Geschäftsführung


